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Versorgung

Heilmittelbehandlüng   Irtdividüalverträge auf Basis des § 125 SGB V (a.  

Sehr geehrter, lieber Herr Minister Laumann,

ir wenden uns mit dem heutigen Schreiben an Sie, um über die Auswirkungen des Temj in-
service- und Versorgungsgesetzes (TSVG), das am 11.05,2019 in Kraft getreten ist, im L nd
Nordrhein-Westfalen zu informieren. I

Mit dem Inkrafttreten des  or enannten Gesetzes existiert auf der Landesebene keine j
Rechtsgrundlage mehr für den Abschluss neuer landesweiter oder regionaler Verträge g -

mäß § 125 SGB V (n. F.) bzw. Preisvereinbarun en gemäß § 125b SGB V (n. F,) und zuij
Fortführung der im Betreff genannten Individualverträge über den 30.06.2020 hinaus, j

Zur Ge ährung einer patientenorientierten Heilmittelbehandlung wurden in der Vergangen¬
heit Individualverträge mit di ersen Einrichtungen bzw. Einrichtungsträgern kassenarten-!
übergreifend geschlossen. Die jeweils zugrundeliegenden Leistungserbringerkonstellationen
sind - historisch bedingt - auch  it Blick auf die Landesteile Nordrhein bz . W stfalen-;

Lippe heterogen, da die regionalen Gegebenheiten soweit möglich in den Individual erträ-
gen Berücksichtigung gefunden hatten. Konkret betroffen hiervon sind solche Einrichtun en,

ie Heilmittelbehandlun en für Kinder und Jugendliche mit oder ohne Behinderung bzw. yon
Behinderung bedrohte zum Gegenstand haben. In der Regel werden diese Behandlunge 
durch medizinische Therapeuten sichergestellt; die in den Sondereinrichtungen festan e¬

stellt sind. Als Träger der Einrichtungen fungieren zum großen Teil die Landschafts erba de
Rheinland bzw. Westfalen-Li  e (für den Bereich der Sonderschulen) und die Wohlfahrts¬

verbände. :j
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Fir den Landesteil Nordrhein besteht zudem die Besonderheit hinsichtlich der integrativen
Kindertagesstätten, die in der Vergangenheit vom Landschaftsverband Rheinland (LVR)
finanziert wurden. Vor  em Hinter rund des Wegfalls der Finanzierung durch den LVR im
Jahr 2016 un  der unmittelbar drohenden Kün igung der dort angestellten Therapeuten,
havten sich die nordrheinischen KrankenkassenZ-verbände unter Moderation des Ministeri-

urr|s bereit erklärt, die grundsätzlich funktionale Versorgun  entsprechend des „Status quo 

einjzei ertraglich zu regeln und somit die Angestelltenverh ltnisse b s zum Wegfall der Stelle
(„Auslaufmode ") zu sichern.

Im Ergebnis können aufgrund der ab dem 11.05.2019 in Kraft getretenen Änderungen durch
das TSVG keine derartigen Individualverträge auf Bundesebene mehr über  en 30.06.2020
fort esetzt oder aufgrund der neu zugewiesenen Rollen im Rahmen des TSVG durch den

GKV-Spitzenverband so ie den maßgeblichen Spitzenverbänden der Leistun serbringer auf
Bundesebene neu geschlossen werden. Für eine Prolongation der in Rede stehenden Indi¬
vidualverträge besteht auf der Landesebene ebenfalls gegenwärtig keine tragende Rechts¬

grundlage mehr. Entsprechendes gilt für den Fall geforderter Preisanpassungen durch die
be reffenden Individualvertragspartner.

Aufgrund  er bekannten Ausrichtung der maßgeblichen Spitzen  erbän e der LeistUngser-
brhger auf Bundesebene ist indes nicht zu erwarten, dass sich diese für eine Aufrechterhai-

turjg der bestehenden landesbezogenen und im Verhältnis zu den  ort vertretenen zugelas-

sepen ambulanten Heilmittelerbringern (gemäß § 124 SGB V) in Konkurrenz stehenden ln-
di idualverträge verwenden werden.

W|  möchten Sie daher mit diesem Schreiben frühzeitig über diesen Sachverhalt informieren;
dajwir davon ausgehen, dass die Befassung mit den möglichen Auswirkungen für die be¬
troffenen Einrichtungen aufgrund des TSVG Unruhe im Land erzeugen kann.

Da eine Anpassung der Rahmenvereinbarungen und Preise durch die Akteure auf der Bun¬

de äebene erstmals mit Wirkung zum 01.07.2020 gesetzlich vor esehen ist, sehen wir - vor-
be laltlich möglicher gesetzlicher Änderungen - derzeit keine Möglichkeit einer Aufrechter-

ha tung der Individualvertr ge über den 30.06.2020 hinaus. Wir gehen davon aus, dass die

m« dizinisch-therapeutische Versorgung der betreffenden Kinder und Jugendlichen ab dem

01 07.2020 im Rahmen der etablierten Regel ersorgun  durch niedergelassene Heilmittel-
thr rapeuten im Land Nordrhein-Westfalen erfolgen könnte, da der Anteil der abgerechneten

Behandlungen in Einrichtungen mit Individualverträgen, gemessen am gesamten. Abrech-

nuhgsvolumen im Bundesland Nordrhein-Westfalen, gering ist.
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Selbstverständlich stehen wir Ihnen für einen vertiefenden Austausch zur Gesamtthematik
gerne zur Verfügung. I

i 
Dieses Schreiben ergeht zugleich im Namen des/der j

- AOK NORDWEST, Dortmund |
- BKK-Landesverband NORDWEST, Essen j

- IKK classic, Dresde  J

- KNAPPSCHAFT, Bochum i

- Sozialversicherung für Land irtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Kassil

- .Verbandes der Ersatzkassen e.V. (vdek), Landesvertretung Nord hein-Westfalbn,

Düsseldorf.

nter Wältermann
sitzender  es Vorstandes




